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Un öle

Generalversammlung der Aktionäre der Gotthardbalm.

Tit.!

Gemäß Art. 7 der in Ihrer Versammlung, am 29. April 1999 aufgestellten Liqnidatiousbestimmungen

hat Ihnen die Liquidationstommission über ihre Verwaltung für jedes Kalenderjahr einen Bericht zu erstatten.

Der erste dieser Berichte umfaßte den Zeitraum vom 1. Mai 1999, dem Eintritt der Liquidation, bis zum

31. Dezember 1999.

Heule beehren wir uns nun, Ihnen unsern zweiten Bericht, umfassend das volle Jahr 1919, vorzulegen.

1 WMaiifsaiWleMeil.

1. Verhandlungen mit dem Bunde.

Wir stellen die Rückkaufsaugelegeuhcit in die erste Linie der von uns zu behandelnden Geschäfte, handelt

es sich doch um die Feststellung unseres hauptsächlichsten Vcrmögensobjektes, nämlich unseres Guthabens an die

Eidgenossenschaft für die aus unserem Eigentum von ihr zurückgenommene Bahn und um die Ausfolgnng der

betreffenden Entschädigungssumme an unsere Gesellschaft.

Die dnherigen Verhandlungen mit den vom Bundesrate bezeichneten Organen haben bekanntlich am 29./39.
Januar 1998 begonnen und zwar mit der Besprechung des kouzessionsgemäßeu Reinertrages.

In einer zweiten Verhandlung vom 19./29. Februar des gleichen Jahres kamen die Abzüge zur Er-
örterung, welche der Bundesrat von dem kapitalisierten Reinertrag zu machen beanspruchte, sowie die Forderungen
der Gesellschaft für diejenigen baulichen Aulagen, welche sie im kapitalisierten Nnckkaufspreis nicht inbegriffen erachtet.

Es zeigte sich sofort, daß hier Gegensätze hervortraten, deren Beseitigung großen Schwierigkeiten begegnen

mußte, so daß die Verhandlungen unterbrochen wurden.

Bei dieser Sachlage mußte die gesetzlich vorgesehene Instanz, das schweizerische Bundesgericht, angerufen

werden, was vorerst zur Einreichung der Klageschrift seitens der Gesellschaft am 5. Mai 1998 und der Ant-
wort seitens des Bundesrates am 17. Oktober 1998 führte.
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Indem in der Nutwort Abzugsbegehren im Gesamtbetrage von Fr. 70 563 000. — geltend gemacht würden,

Nahm dieselbe den Charakter einer Widerklage an. Diese Abzngsbegehren hätten einen Rückkanfswert der

Gotthardbahnaktie von Fr. 220 ca. zur Folge gehabt.

Nach diesem ersten Schriftenwechsel wurden am 11./12. Dezember 1908 die Vergleichsverhandlungen

wieder aufgenommen. Nun wurden zum ersten male beidseitig in Zahlen der angebotene und der verlangte Liqui-

dalionswert der Aktien genannt. Man konnte sich jedoch darüber nicht verständigen. Dagegen wurde eine

Einigung über den kapitalisierten Reinertrag und die Übernahme der konsolidierten Schuld, der Materialvorräte

und der entbehrtichen Liegenschaften durch den Staat zu erzielen versucht. Man nahm an, daß dieses nach dem

Erscheinen der Replik der Gotthardbahn leichter möglich sein werde und vertagte demgemäß die Verhandlungen.

Die Replik wurde dann am 17. Februar 1909 dem Bundesgerichte eingereicht und die Verhandlungen am 15.

April wieder aufgenommen.

In dieser neuen Konferenz einigte man sich darüber, den kapitatisierten Reinertrag zu 212.5 Millionen Fr.
und die unentgeltlich abzutretenden Materialvorräte zu 1.5 Millionen festzustellen, was dann seine formelle Bestätigung

fand in dem Vergleich vom 16./24. April 1909. Ferner wurde seitens des Bundes die Bereitwilligkeit zur
Übernahme der Obligationenschuld, der Materialvorräte, der entbehrlichen Liegenschaften und zur Verabfolgung

von Vorschüssen während der Liquidationsperiode erklärt und später mit Schreiben vom 16. April 1909 bestätigt;

sodann als wünschenswert bezeichnet, daß das Bundesgericht' in Separaturteileu über die Fragen der Abzüge des

Erneuerungsfonds, der Minderwerte auf den Anlagen und Einrichtungen, welche im Ernenerungsfonds nicht

berücksichtigt sind, und über fehlende und ungenügende Anlagen entscheide.

Die Übernahme der Obligationenschuld im Betrage von Fr. 117.09 Millionen gegen eine Entschädigung

von 6 Millionen Franken wurde dann in weiteren Verhandlungen zwischen dem Präsidenten Abt und Vertretern des

Bundesrates vereinbart und von der Generalversammlung am 29. April 1909 genehmigt.

Soweit waren die Verhandlungen gediehen, als am 1. Mai 1909 die Liquidationskommission die Ge-

schäftsführnng übernahm. Das Nähere ist in den früheren Geschäftsberichten enthalten.

In dem letzten derselben, dem 1. Bericht der Liquidationskommission, erwähnten wir noch die Anhörung

der inzwischen in Funktion getretenen, vom Bundesgericht bestellten technischen Experten, sowie einer sich daran

schließenden Besprechung vom 3. und 4. Dezember 1909, bei welcher unsere Kommission durch die Herren Prä-
sident Abt, Ständerat Jsler und Alt-Direktionspräsident Dictier vertreten war. Die Verhandlungen schienen

sich diesmal dem Ende zu nähern. Man vereinbarte zu dem Zwecke die Einholung abschließlicher Instruktionen,

um noch im gleichen Jahre oder wenigstens anfangs des Jahres 1910 zu einem endgültigen Ergebnisse zu ge-

langen. Wider Erwarten wurde uns jedoch während des ganzen Jahres 1910 vom Bundesrate keine Gelegenheit

geboten, diese Verhandlungen weiterzuführen.

Wohl aber war inzwischen, nämlich am 18. Mai 1910, ein vorläufiger Bericht der Expertenkommission

eingelangt, welche der Bundesrat nach Maßgabe des Art. 4 des Bundesgesetzcs vom 28. Juni 1889 betreffend

die Hülsstassen bestellt hatte. Über die Veranlassung zur Einsetzung einer solchen Kommission und deren

Zusanimensetznng wurde bereits in dem 38. Geschäftsbericht, umfassend den Zeitraum vom 1. Januar bis 30.

April 1909, berichtet. Dieselbe hatte die Hülfskassenbilanz pro Ende 1904 und, nachdem inzwischen auch diejenige

pro Ende 1908 eingereicht worden war, diese letztere ebenfalls zu prüfen. Der Bundesrat hatte für die erstere

ein Defizit von 6.3 Millionen Fr., für die letztere ein solches von Fr. 8 930 000.— ausgerechnet, die Gesell-

schafl für die letztere ei» Defizit von Fr. 684 455.03 anerkannt. Der Expertenbericht kam nun dazu, dieses

unserseits anerkannte Defizit ans den Betrag von Fr. 4 004 203.30 zu erhöhen.

Von der gegenüber dem von uns anerkannten Betrage sich ergebenden Differenz von Fr. 3 319 748.27
rühren dabei her:

1. von der Herabsetzung des Zinsfußes von 4 °/o ans 3 "/< »/<> Fr. 954 019. 02

2. von der Erhöhung der Jnvaliditätswahrscheinlichkeit „ 2 365 729. 25

Zusammen Fr. 3 319 748. 27
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Das eidg. Post- und Eisenbahndepartement lud i»iu auf dcu 25. Juni 1910 eine Konferenz eiu zur

Feststellung des Fehlbetrages der Pensions- und Hülfskasse und wir gingen von der Ansicht aus, daß der Bundes-

rat sich ans den Boden des Expertengntachtens, welches als einstimmiger Beschluß der bestellten Kommission ab-

gegeben worden war, stellen werde. Da inzwischen auch das einstimmig zu stände gekommene Gutachten der

bundesgerichtlichen Expertenkommission über das Vorhandensein des vollkommen befriedigenden Zustandes der Gott-

hardbahn beim Übergang an den Bund erschienen war, so stellte sich die Liquidationskommission auf den Stand-

punkt, die Feststellungen dieser beiden Gutachten, ohne sich in eine weitere Kritik derselben einzulassen, anzunehmen,

wenn dies auch von Seite des Bundes geschehe. Bei den Verhandlungen ergab sich jedoch, daß die letztere

Voraussetzung keineswegs zutraf. Von Seite des Bundes wurde in nicht mißzuverstehender Weise zu erkennen

gegeben, daß ihn weder das eine noch das andere dieser Gutachten befriedige. In Betreff der Hüliskassenbilanz

verlangten die anwesenden Vertreter der Generaldirektion, daß der Ansatz der Experten über das eingeschätzte Defizit

auf rund 6 Millionen Fr. erhöht werde. Unter diesen Umständen kam eine Verständigung weder über diese

Hauptsache noch über nachfolgende zwei nebensächliche Punkte zu stände.

Der eine betraf den in unserem vorangegangenen Berichte erwähnten Anstand betreffend die Nachzahlung

der Gehaltserhöhungsbetrcffnisse der ehemaligen Beamten der Gotthardbahn für die Monate Mai und Juni 1009

in die Hülfskasse im Betrage von insgesamt Fr. 80,311.85. Da die betreffenden Beamten zu dem Bunde

übergetreten Zind, so erachtet ihn die Gotthardbahn für verpflichtet, an ihrer Stelle diese Nachzahlungen zu leisten.

Der zweite Punkt ist in dem vorerwähnten Berichte auch schon angedeutet. Er betrifft die Regelung der

Pensionsverhältnisse derjenigen an den Bund übergetretenen Beamten und Angestellten, welche der Hülfskasse nicht

angehören. Wir stehen auf dem Standpunkte, daß der Bund diesen Beamten den Eintritt in die aus den

früheren Anstellungsverträgen mit der Gotthardbahn begründeten Verpflichtungen als Bestandteil ihres Besitzstandes

zugesichert hat und daß wir dem Bunde gegenüber lediglich regreßpflichtig sind für denjenigen Anteil, welcher den

im Zeitpunkte des Übergangs erreichten Besoldungs- und Dienstaltersverhältnissen entspricht.

Von Seite des der Konferenz Vorsitzenden Herrn Bundesrates Forrer wurde nun beantragt, vor weiteren Ver-

Handlungen den definitiv abgefaßten Bericht der Hülfskassenexperten abzuwarten. Dieser Bericht ist dann am

1. Dezember 1910 dem Bundesrat eingereicht, uns aber im Berichtsjahre nicht mehr mitgeteilt worden.

2. Rückkaufsprozeß.

a) Die Expertise zur Untersuchung der Frage, ob sich die Bahn am 1. Mai 1909 in voll-
kommen befriedigendem Zustande befunden habe.

Wir haben in unserm vorangegangenen Berichte mitgeteilt, daß der damalige Jnstruktionsrichter für den Gotthard-

Prozeß, Herr Favey, eine Expertise zur Prüfung der diesem Kapitel übcrschriebencn Frage angeordnet hat, in der

Meinung, daß die Auffassung der Sachlage durch die Experten für den Nichter nicht verbindlich sei, soweit es

sich um die rechtliche Würdigung der zu lösenden Frage handle.

Die den Experten vorgelegten Fragen, ihre Nomination, der von den Experten vorgenommene Augen-

schein, die vom Eisenbahndepartement veranlaßte Anhörung der Experten am 22. Noveinber 1909 sind in

unserm frühern Berichte enthalten und daher hier nicht zu wiederholen.

Bei letzterem Anlasse gaben die Experten einen mündlichen Bericht ab, welcher jedoch noch nicht

mit einer zahlcngemäßen Feststellung abschloß, diese letztere der Verständigung der Parteien auf Grund
der von den Erperten aufgestellten Direktive überlassend. Dabei hatte es die Meinung, daß die Experten einen

vollständigen Bericht abgeben werden, wenn ihnen nicht vorher ein Abkommen zwischen den Beteiligten bekannt

gegeben würde. Ein solches Abkommen kam jedoch nicht zu stände, und so erschien das Gutachten der Experten

vom 10./15./20. Juni 1910, welches die gestellten Fragen wie folgt beantwortete:



— 8 -
Die Frage des Bundes 1, ob die von ihm in seiner Antwort, Seiten 188—158, näher bezeichneten

baulichen Erweiterungen und Änderungen nötig seien, um die Gotthardbahn, im Hinblick ans die im Zeitpunkt

ihres Überganges an den Bund (1. Mai 1909) bestandenen Verkehrs- und Betriebsbedürfnisse, sowie im Hin-
blick auf ihre Eigenschaft als große internationale Dnrchgangslinie vom betriebstechnischen Gesichtspunkte ans in

einen vollkommen befriedigenden Instand zu stellen, eventuell welche dazu nötig seien, beantworteten die Experten

durch Ausstellung eines Verzeichnisses der Gegenstände, welche sie im genannten Sinne für nötig erachten.

Die Frage 2 des Bundes lautet:

„Wie hoch sind die Kosten zu veranschlagen, die die Schweizerischen Bundesbahnen effektiv aufzuwenden

haben werden, um die von den Herren Experten in Beantwortung von Frage 1 für nötig befundenen Bauten usw.

auszuführen, unter Berücksichtigung der Zeitdauer, die deren Ausführung erfordert, bezw. der Zeitpunkte, wo

die erforderlichen Beträge zur Ausgabe gelangen, sowie unter Abrechnung des zu Lasten des Bundes fallenden

Kostenanteils für Mehrleistungen, die die Bundesbahnen mit Rücksicht auf die mutmaßlichen Bedürfnisse der

Zukunft aufwenden mögen oder müssen, die aber an und für sich durch die Bedürfnisse im Zeitpunkte des Über-

gangs der Bahn noch nicht geboten wären?"

Die Antwort auf beide Fragen 1 und 2 ergab folgende Nachmessung der Kosten für die ans

Grund des Gutachtens zu Lasten der Gotthardbahn anszujührenden Erweiterungen und Änderungen.

Post.
Nr.

Gegenstand laut Verzeichnis

Seite 93 des Expertenberichtes

Kosten, welche die
Schwciz.Vundesbahncn
nach Abrechnung des
Anteils fiir künftige
Bedürfnisse effektiv auf-
zuivcnd. haben werden

Dauer
v. 1. 5. W bis

Mitte der
Ausführung

Nach Abzug des Dis-
konto wäre der Gott-
hardbahn anzurechnen:

Franken Jahre ssranken abgerundet

1. Arth-Goldau (Station) >10,000 3 125,000
Flüclcn „ 32,500 1 30,000

3. Erstseld 37,000 1 '/- 31,900
1 Bcllinzona „ 1,200,000 H I/., 1,052,030
5. Lugano „ 200,000 3 173,570
6. Chiasso „ 002,000 3 >/- 528,000
7. Schwpz „ 6,000 IV- 5,000
8. Brunnen 17,000 I 10,010
9. Altdorf „ 6,000 1V- 5,000

10 Airolo „ 12,000 1 V- 11,320
11. Ambri-Piotta „ 3/ 00 IV- 2,830
12. Rodi-Ficsso „ 0,000 1V- 5,000
13. Lavorgo „ 1,000 1 v'r 3,770
11. Giornico „ 6,000 1 >/- 5,000
15. Bodio 1,000 l ' - 3,770
10. Melidc 18,000 1 10,980
17. Maroggia 18,000 1 >/e 10,980
18. Capolago „ 13,000 1 v- 12,200
19. Magadino 10,000 1 "e 9,130
20. San Nazzaro 0,000 1 >/e 5,000
21. Neue Lokomotivstände 100,000 2 V- 115,150
22. Krnftrescrve Chiasso 7,500 7,500

> 23. Neue Drehscheiben 00,000 1 v- 50,000
21. Werkstättc Bcllinzona 200,000 2'/- 181,820
25. Elektrische Beleuchtung Bellinzona 5,000 5,000

Zusammen 2,773,000 2,107,810
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Auf die Frage R1 der Gotthardbahn antworteten die Experten in der Hauptsache, daß es

unwirtschaftlich wäre, den Ausbau der Bahnanlagen nach Maßgabe des in einer Periode eingetretenen

größten Verkehrs zu gestalten, und von einer ordentlicheil Bahnverwaltung nur verlangt werden könne, daß

die Erweiterung der Bahnanlagen und der Beiriebseinrichtungen gleichen Schritt mit der normalen Entwicklung

des Verkehrs halte, so daß den Anforderungen des Verkehrs und den Bedürfnissen des Betriebes unter normalen

Verhältnissen entsprechend dem Durchschnitt einer längern Periode anstandslos in voller Ordnung und Sicherheit

nachgekommen werden könne. Man werde an den Betrieb in Ausnahmefällen nicht unter allen Umständen

den strengen Maßstab für normale Verhältnisse anwenden dürfen und unter Rücksichtnahme auf die vollkommene

Wahrung der Sicherheit des Betriebes gewisse Abweichungen vom Fahrplan, Überschreitungen der Lieferfrist usw.

tolerieren müssen.

Dem beispiellosen Anstürme des Verkehrs in den Jahren 1906 und 1907, welcher in zwei Jahren

dieselbe Zunahme, wie in den zehn vorausgegangenen Jahren zusammen, brachte, habe die Gotthardbahn ohne

außerordentliche Schwierigkeiten standgehalten, und hatte die Aufsichtsbehörde schon im Jahre 1908 keinen Anlaß

mehr, den Betrieb zu bemängeln.

Zur wirtschaftlichen Gebarung einer Eisenbahnverwaltung in der Ausgestaltung ihrer Anlagen gehöre auch

die gehörige Erwägung derjenigen Momente, die in der Zukunft einen Rückgang des Verkehrs bewirken könnten,

ebenso wie die volle Bedachtnahme ans alle Anzeichen, welche auf eine außergewöhnliche, über das durchschnittliche

Maß einer längern Periode hinausreichende Zunahme des Verkehrs schließen lassen.

Damit war dann auch die Frage L 2 der Gotthardbahn beantwortet.

Die Frage L 3 der Gotthardbahn lautet: „Wie gestaltet sich die Beantwortung der Fragen ^ 1 und 2

wenn die Verkehrsverhältnisse zu Grunde gelegt werden, die sich im Durchschnitt der Jahre 1894—1904

(Rechnungsperiode) ergeben, und wie, wenn die Verkehrsverhältnisse zur Zeit der Rückkaufsankündigung (Frühjahr
1904) in Betracht gezogen werden?"

Dieselbe wurde von den Experten dahin beantwortet, daß während der Rechnungsperiode der vollkommen

befriedigende Zustand der Bahn stets vorhanden war, weshalb bauliche Erweiterungen und Änderungen im Sinne
der Frage 1 überhaupt nicht in Frage kommen.

Zur Zeit der Rückkaufsankündignug dagegen seien

1. die größern Stationen Erstfeld, Bellinzona und Chiasso schon erweiterungsbedürflig gewesen,

wenn auch in weit geringerm Maße, als dies im Jahre 1909 der Fall war;
2. in 12 kleinern Stationen die Erhöhung der Perrons schon notwendig gewesen;

3. die Lokomotivstände um 3 Stände zu klein gewesen;

4. die Lokomotivdrehscheiben schon zu kurz gewesen;

5. in der Wcrkstätte Bellinzona 5 Reparaturstände für Lokomotiven und 2 für Tender und Kessel

zu wenig gewesen.

Die Kosten für die Behebung dieser Rückstände wurden schätzungsweise ermittelt, und zwar:
all 1. für Erstfeld mit 20,000 Fr.

„ Bellinzona mit 400,000 „
„ Chiasso mit 300,000 „

aä 2. zusammen 36,000 „
all 3. „ 30,000 „
all 4. „ 60,000

5. „ 120,000 „
zusammen mit 966,000 Fr.

Auf die Frage L4 der Gotthardbahn, ob die Erstellung des zweiten Geleises auf dem Tracö der

Cenerelinie rationell sei, antworteten die Experten, daß nach ihrer Meinung auf der Nordseite des Monte Eenere

das zweite Geleise auf neuer Bahn mit ermäßigter Steigung ausgeführt werden sollte.

3
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Die Frage L 5 der Gotthardbahn richtete sich auf die erforderliche Zeit für die Vorbereitung und Durch-

führung des zweiten Geleises von Giubiasco bis Chiasfo. Die Experten antworteten, daß man die Herstellung

eines zweiten Geleises neben der bestehenden Linie am besten etappenweise im Verlaufe von etwa 10 Jahren

vornimmt. Sollte es indessen infolge sehr rascher Verkehrszunahme verlangt werden, daß die Ausführung auf

der ganzen Linie mit aller Beschleunigung gleichzeitig vorgenommen werde, so halten sie zur gesamten Durchführung

einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren für erforderlich.

Die Frage L 6 der Gotthardbahn, ob der Lokomotivbestand am 30. April 1909 nicht größer gewesen sei,

als èr nach den vom Bundesrat aufgestellten Vorschriften erforderlich war, wurde von den Experten verneint.

Der Vertreter der Eidgenossenschaft gab am 26. September 1910 die Erklärung ab, daß er dieses

Gutachten in einzelnen Punkten beanstanden werde; aber erst im Februar 1911 ist uns die betreffende

Eingabe an das Bundesgericht zugestellt worden.

Einer nächsten Berichterstattung vorgreifend, teilen wir hier bloß mit, daß dieselbe die Forderungen, an

welchen der Bund festhält, wie folgt bezeichnet:

I. Das zweite Geleise Giubiasco-Chiasso;

II. Das Answeichgeleise Luzern-Mcggen;

III. Die Tessinkorrektion;

IV. Die Bahnhöfe Bcllinzona, Lugano, Chiasso und Luzern.

Nach unserer Zusammenstellung stellen sich dieselben auf den Betrag von Fr. 18,372,000. —.

b) Getrennte Beurteilung der Frage, ob der Sollbestand des Erneuerungsfonds vom
Rückkaufspreise in Abzug zu bringen sei, durch das Bundesgericht.

Wir haben in unserm letzten Berichte dargelegt, aus welchen Gründen diese getrennte Beurteilung nach-

gesucht und vom Bundesgerichte zugestanden worden sei. Während der Zeit, da die gütlichen Verhandlungen,

ihren Fortgang zu finden schienen, hatten die Parteien keine Veranlassung auf die Beschleunigung derselben zu

drängen. Erst als nach den ergebnislosen Verhandlungen über die Angelegenheit der Hülfskasse die

Aussichten, bald zu einer gütlichen Verständigung zu gelangen, wieder ungünstiger wurden, stellte unser Anwalt
den Antrag, beim Bundesgericht die beförderliche Entscheidung der Frage des Abzuges von Minderwertbeträgeu,

speziell des Erneuerungsfonds, von der Rückkaufssumme nachzusuchen, was auch seitens des Vorstehers des

Eisenbahndepartements wiederholt gewünscht worden sei. Er sei überzeugt, daß dadurch der Abschluß eines

gütlichen Gesamtübereinkoinmens über die Rückkaufsentschädigung in der Folge erleichtert werde. Wir erteilten

demselben in Anerkennung dieser Gründe die Ermächtigung, die dafür erforderlichen Schritte zu tun.

Die Berichterstattung hat hier abzuschließen, da die Wirkungen dieser Schritte in das folgende Jahr fallen.
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